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AM
9. JUNI

2024

… und das ist mein persönlicher Wahl-Fahrplan

FÜR DIE WAHLEN AM

9. JUNI 2024
Ich informiere mich über die zu wählenden Kan-
didatinnen und Kandidaten. Ich plane den Termin 
der Wahlen fest ein.

Habe ich meine Wahlbenachrichtigung 
erhalten?

Ich gehe am 9. Juni 2024  (Wahlsonntag) in 
mein Wahllokal wählen. Ich brauche dazu: 
Meine Wahlbenachrichtigung, meinen 
gültigen Personalausweis, Unionsbürger 
einen gültigen Identitätsausweis, oder 
Reisepass!

Ich beantrage in meiner Gemeinde einen Wahl-
schein für die Briefwahl.

Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen 
werden mir zugestellt. Ich kann diese Unterlagen 
auch persönlich abholen.

Ich fülle meine Stimmzettel aus. Ich stecke meine 
Stimmzettel in den kleinen Stimmzettelumschlag 
und verschließe ihn. Ich unterschreibe persön-
lich mit Angabe des Datums auf dem Wahlschein 
die Versicherung an Eides statt. Ich stecke den 
verschlossenen Stimmzettelumschlag und den 
unterschriebenen Wahlschein  in den großen 
Wahlbriefumschlag. Ich verschließe den großen 
Wahlbriefumschlag. Spätestens am Donnerstag 
vor der Wahl werfe ich den Wahlbriefumschlag  
in den Briefkasten.

Ich gehe mit meinen Stimmzetteln in die 
Wahlkabine. Ich fülle meine Stimmzettel 
aus. Ich werfe meine Stimmzettel in die 
Wahlurne.

Ich stelle umgehend beim Wahlamt der 
Gemeinde einen Antrag auf Eintragung  
in das Wählerverzeichnis bis spätestens 
zum 19. Mai 2024.

Menschen mit Behinderungen finden Informationen zur Barrierefreiheit der Wahlen auf den Wahlunterlagen.

 EUROPA- 
WAHL

 KOMMUNAL- 
WAHLEN

Können oder wollen Sie am Wahlsonntag nicht  
ins Wahllokal gehen? Ihr Stimmrecht geht Ihnen 
nicht verloren! Sie können problemlos per Brief-
wahl wählen. Um die notwendigen Unterlagen  
zu erhalten, schicken Sie Ihre Wahlbenachrichti-
gung ausgefüllt zurück.

Briefwahl

So einfach ist das:

Bis spätestens zum 7. Juni 2024, 18 Uhr, können  
Sie die Briefwahl beantragen. 

Ihren Antrag können Sie u.a. schriftlich, mündlich, 
per Fax oder E-Mail – jedoch nicht telefonisch – bei 
Ihrer Gemeinde stellen. 

Wenn Sie wollen, können Sie bei Ihrer Gemeinde 
die Briefwahl auch an Ort und Stelle vollziehen. 

Wie Sie vorgehen müssen, damit Ihre Briefwahl  
gültig ist, entnehmen Sie dem Merkblatt, das Ihnen 
mit den Briefwahlunterlagen ausgehändigt wird. 
Sie übersenden den Wahlbrief per Post. Die Adresse 
ist bereits aufgedruckt. Der Wahlbrief ist entgelt-
frei, es muss also keine Briefmarke aufgeklebt wer-
den. Bitte beachten Sie, dass Wahlbriefe, die mit 
der Post befördert werden sollen, bis spätestens  
am 6. Juni 2024  eingeworfen sein müssen.

Blick in den Kalender: Ist es mir am Wahl-
tag möglich, das Wahllokal aufzusuchen?

Der Bürgermeister vertritt und repräsentiert seine 
Gemeinde. Der Bürgermeister wird entweder als 
hauptamtlicher oder als ehrenamtlicher Bürger-
meister gewählt. Der hauptamtliche Bürgermeister 
ist Leiter der Verwaltung, der ehrenamtliche Bürger-
meister ist Vorsitzender des Gemeinderates. Bürger- 
meister werden für sieben Jahre in ihr Amt gewählt.

In Ortschaften kann anstelle eines Ortschaftsrates 
ein Ortsvorsteher für die Dauer von fünf Jahren ge-
wählt werden. Der Ortsvorsteher vertritt die Interes-
sen der Ortschaft. 

Bürgermeisterwahl/ 
Ortsvorsteherwahl

Alle Deutschen im Sinne des Grundgesetzes und EU-
Bürger, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und 
seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde bzw. 
in der Ortschaft wohnen und vom aktiven Wahlrecht 
nicht ausgeschlossen sind.

Wer darf wählen?

Sie haben sowohl bei der Bürgermeisterwahl als 
auch bei der Ortsvorsteherwahl nur jeweils eine 
Stimme. Kreuzen Sie bitte jeweils nur einmal an! 
Kreuzen Sie nicht zwei oder mehrere Kandidaten  
auf einem Stimmzettel an, dann wird Ihr Stimm- 
zettel ungültig. 

Wie wird gewählt?

Anlage 16 (zu § 37 Abs. 1a Satz 1 KWO LSA) 

 

Stimmzettel 1) 2) 
 für die Bürgermeisterwahl / Verbandsgemeindebürgermeisterwahl / Ortsvorsteherwahl / Landratswahl 3)  

am ……………………….. 
 

in / im …………………………………….. 4) 
 
 

Sie haben 1 Stimme  
 Nicht mehr als eine Stimme! Der Stimmzettel ist sonst ungültig! 

 
 

Lfd. Nr. Bewerber 5) 
Partei oder Wählergruppe 6)  7) angeben  

1 

Dornemann, Hans-Joachim Geburtsjahr 1986 
D-Partei 

 

Wählergruppe Z 
Bäcker 

B-Partei 
Südstadt  

Wählergruppe XY 

 

2 

Dr. Koch, Rolf Geburtsjahr 1977  
Arzt 
Baumstadt 

 

3 

Maier, Silke 
Geburtsjahr 1976  
Verkäuferin 

A-Partei 
Winterdorf 

 

4 

Niemand, Claudia Geburtsjahr 1999  
Dolmetscherin 

WG …….. 
Dunkelstedt 

 

5 

Schmidt, Bruno Geburtsjahr 1970  
Fleischer 
Fischeroda 

 

usw.  

  

                                                             1)  Hinweise zur barrierefreien Gestaltung des Stimmzettels Verwendung von  1. blendfreiem Papier 2. serifenlose Groteskschriften (Arial, Verdana, Helvetica) 3. nicht mehr als zwei Schriftarten und nicht unnötig viele verschiedene Schriftgrößen 
4. ausreichender Strichstärke 5. ausreichenden Buchstabenabständen (Laufweite). 2)  Die Farbe des Stimmzettels bei verbundenen Wahlen ist bei den Bürgermeisterwahlen in kreisangehörigen Gemeinden orange, bei den Ver-

bandsgemeindebürgermeisterwahlen beige, bei den Ortsvorsteherwahlen rosa, bei den Landratswahlen und Oberbürgermeisterwahlen in kreis-

freien Städten grau. 3)  Nichtzutreffendes ist zu streichen. 4)  Name des Wahlgebietes ist einzutragen. 5)  In alphabetischer Reihenfolge (§ 29 Abs. 7 Satz 1 KWG LSA). 
6)  Die Angabe darf nur erfolgen, wenn für den Bewerber von einer Partei oder Wählergruppe eine Unterstützungserklärung in einem Verfahren nach 

§ 24 KWG LSA abgegeben wurde; auf die Zugehörigkeit zu dieser Partei oder Wählergruppe kommt es nicht an. 

7) Bei einer gemeinsamen Bewerbung nach § 30 Abs. 2 Satz 2 KWG LSA können alle die den Bewerber unterstützenden Parteien und Wählergrup-

pen aufgeführt werden, sofern entsprechende Unterstützungserklärungen in einem Verfahren nach § 24 KWG LSA abgegeben wurden. 



Europawahl Kommunalwahlen

Die Kommunalwahlen sind ein landesweites Groß-
ereignis, denn es finden insgesamt mehr als 1.000 
Wahlen in den Landkreisen, Gemeinden und Ver-
bandsgemeinden sowie Ortschaften statt. Die 
Wähler entscheiden, wer ihre Interessen vor Ort am 
besten repräsentiert und für sie eintritt. Kommunal-
politik findet praktisch vor der eigenen Haustür 
statt. Was dort entschieden wird, betrifft die Men-
schen vor Ort ganz konkret.

Stimmzettel für die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments  am 9. Juni 2024 im Land Sachsen-Anhalt 
 

Sie haben 1 Stimme 

 

  

 

 XYZ …………………….. Partei    – Gemeinsame Liste für alle Länder – 
 

 

1 1. Hans Bauer, MdB,Essen (NW) 2. Dr. Fritz Becker, Geschäftsführer, Hamburg (HH) 3. Norbert Geier, Studienrat, Frankfurt/O. (BB) 4. Andras Huber, Schriftsetzer, München (BY) 5. Ursula Hartmann, Hausfrau, Hannover (NI)  

6. Fritz Lange, Rektor, Kiel (SH) 7. Heike Köhler, Ingenieurin, Berlin (BE) 8. Heinz Römer, Angestellter, Bremen (HB) 9. Karl Schreiber, Kfz-Meister, Koblenz (RP) 10. Rudolf Winter, Werkmeistr, St. Wendel (SL)    

 

 ABC …………………….. Partei   – Liste für das Land Sachsen-Anhalt – 
 

 

2 1. Rolf Adam, Redakteur, Magdeburg 2. Juliane Bartsch, Hausfrau, Stendal 3. Dr. Daniel Beyer, MdB, Halberstadt 4. Brunhilde Henkel, Heimleiterin, Halle (Saale) 5. Burghard Hoffmann, Techniker, Belleben 

6. Erhard Kaiser, Schlosser, Egeln 7. Albrecht Reiter, Studienrat, Fischbeck 8. Gundula Sommer, Sekretärin, Naumburg (Saale) 9. Hartmut Schulz, Rektor, Osterburg 10. Roland Vogt, Beamter, Merseburg     

 

 DEF …………………….. Partei   – Gemeinsame Liste für alle Länder – 
 

 

3 1. Dr. Hans Ackermann, Chemiker, Leipzig (SN) 2. Erika Bachus, Med.-techn. Assistentin, Hamburg (HH) 
3. Luise Engels, Hebamme, Frankfurt/M. (HE) 4. Paul Hofer, Beamter, München (BY) 5. Max Krause, Tankwart, Hannover (NI)  

6. Harald Linde, Studienrat, Flensburg (SH) 7. Peter May, Schlosser, Stuttgart (BW) 8. Marianne Meister, Bibliothekarin, Erfurt (TH) 9. Eduard Scholz, Winzer, Bad Kreuznach (RP) 10. Frank Wiese, Steuerberater, Saarbrücken (SL)    

 

 NNO ……………………… Partei   – Liste für das Land Sachsen-Anhalt – 
 

 

4 1. Albert Bär, Kaufmann, Magdeburg 2. Dr. Gustav Bartsch, Arzt, Wernigerode 3. Herbert Deichmann, Kaufmann, Seehausen 4. Paul Fischer, Gewerkschaftssekretär, Zörbig 5. Verokika Kraft, Sozialarbeiterin, Zeitz  

6. Richard Rumpf, Musiker, Wolmirstedt 7. Susanne Sturm, Lehrerin, Droyßig 8. Winfried Weber, techn. Zeichner, Burgstall 9. Bruno Wolf, Landwirt, Bad Bibra 10. Bernhard Zimmer, Beamter, Mansfeld    

 

 Wählervereinigung Vereintes Europa  – Gemeinsame Liste für alle Länder – 
 

 

5 1. Dr. Heinz Eckert, Rechtsanwalt, Köln (NW) 2. Alfred Frisch, Geschäftsführer, Hamburg (HH) 3. Brigitta Hausmann, Chemikerin, Frankfurt/M. (HE) 4. Konstantin Kramer, Soldat, Rostock (MV) 5. Ludwig Mehl, Lehrer, Göttingen (NI)  

6. Sascha Rösler, Fischer, Magdeburg (ST) 7. Dr. Irmgard Schön, Ärztin, Mannheim (BW) 8. Willi Wendland, Facharbeiter, Bremerhaven (HB) 9. Emil Weiss, Kaufmann, Mainz (RP) 10. Gerda Klug, Angestellte, Saarbrücken (SL)   
 
BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, BE = Berlin, BB = Brandenburg, HB = Bremen, HH = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern,  

NI = Niedersachsen, NW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, SL = Saarland, SN = Sachsen, ST = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, TH = Thüringen 

              
 

                 hier 

                      ankreuzen 

 

 EUROPA- 
WAHL

Der Kreistag ist für alle Angelegenheiten zuständig, 
die den Landkreis betreffen, die also über die un-
mittelbaren Belange der Stadt bzw. der Gemeinde 
hinausgehen. Wie zum Beispiel das Rettungswesen 
oder der öffentliche Personennahverkehr.

Kreistagswahl

Alle Deutschen im Sinne des Grundgesetzes und EU-
Bürger, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und 
seit mindestens drei Monaten im Landkreis wohnen 
und vom aktiven Wahlrecht nicht ausgeschlossen 
sind.

Wer darf wählen?

Wer darf wählen?

Die Europawahl ist die größte multinationale Wahl 
der Welt: Allein in Deutschland sind über   
66 Millionen wahlberechtigte Europäer aufgerufen, 
das zehnte Europäische Parlament zu wählen. Die 
Zahl der Wahlberechtigten hat sich erhöht, da zur 
Europawahl 2024 in Deutschland erstmals auch jun-
ge Menschen ab 16 Jahren mitwählen dürfen. 

Das Europaparlament ist das einzige direkt vom 
Volk der Mitgliedstaaten gewählte Organ der Euro-
päischen Union (EU). Es wird alle fünf Jahre gewählt 
und vertritt die Interessen der Menschen, die in 
den 27 Mitgliedstaaten der EU leben. Das Europa-
parlament entscheidet über vielfältige europäische 
Gesetze, die auch Ihr tägliches Leben beeinflussen. 
Es ist erstaunlich, wie viel Europa in Sachsen-Anhalt 
steckt. Zum Beispiel als Fördergeld der Europäischen 
Union zum Aufbau der Infrastruktur in ländlichen 
Gebieten, in Subventionen für die Landwirtschaft, im 
Sportstättenbau oder in der Möglichkeit, im Ausland 
zu studieren oder eine Ausbildung zu machen. Wenn 
Sie am 9. Juni 2024 an den Wahlen zum Europäischen 
Parlament teilnehmen, entscheiden Sie mit, welchen 
Kurs die Europäische Union in den kommenden fünf 
Jahren einschlagen soll!

Alle Deutschen im Sinne des Grundgesetzes und 
EU-Bürger, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepu-
blik Deutschland oder in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union wohnen und vom 
aktiven Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind. Die 
ausländischen EU-Bürger müssen sich jedoch bis 
zum 19. Mai 2024 auf Antrag in das Wählerver-

Wie bei jeder Wahl erhalten Sie einen Stimm-
zettel. Sie haben nur eine Stimme. Sie dürfen also 
nur eine Liste ankreuzen. Sonst ist Ihr Stimmzettel 
ungültig!

zeichnis ihrer zuständigen Gemeinde eintragen 
lassen, wenn sie nicht bereits 2019 in Deutsch-
land an der Europawahl teilgenommen haben.

Wer wird gewählt?

Gewählt wird eine Partei oder sonstige politi-
sche Vereinigung. Damit stellen sich die einzel-
nen Wahlbewerber in verschiedenen Listen zur 
Wahl. 96 Abgeordnete aus Deutschland werden 
dem Europäischen Parlament angehören. Bei der 
Europawahl werden insgesamt 720 Abgeordnete 
gewählt werden. 

Wie wird gewählt? Sie haben drei Stimmen, die Sie ganz nach Belieben 
vergeben können. Entweder Sie geben alle drei Stim-
men einer Person oder aber Sie verteilen Ihre Stim-
men auf mehrere Personen, Parteien oder Wähler-
gruppen. Sie dürfen zwar weniger als drei Stimmen 
abgeben, aber nicht mehr. Sonst ist Ihr Stimmzettel 
ungültig!

Wie wird gewählt?

Der Kreistag besteht aus den zu wählenden ehren-
amtlichen Mitgliedern und wird von den Bürgern 
eines Landkreises für fünf Jahre gewählt. Jeder Bür-
ger, der das 18. Lebensjahr vollendet hat, kann sich 
zur Wahl aufstellen lassen.

Wer wird gewählt?

Gemeinde- und Verbands- 
gemeinderatswahl

Gemeinde- und Verbandsgemeinderäte kümmern 
sich um Vieles. Auch entscheiden sie, welche Projek-
te mit dem vorhandenen Haushalt in ihrer Gemeinde 
oder Verbandsgemeinde umgesetzt werden. Zum 
Beispiel liegt es in ihrer Hand, ob ein neuer Jugend-
club gebaut, das Geld für die Sanierung eines Kinder-
gartens oder einer Straße ausgegeben wird.

Alle Deutschen im Sinne des Grundgesetzes und EU-
Bürger, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und 
seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde oder 
Verbandsgemeinde wohnen und vom aktiven Wahl-
recht nicht ausgeschlossen sind.

Wer darf wählen?

Der Gemeinderat/Verbandsgemeinderat besteht 
aus den zu wählenden ehrenamtlichen Mitgliedern 
und wird von den Bürgern der Gemeinde/Verbands-
gemeinde für fünf Jahre gewählt. Jeder Bürger, der 
das 18. Lebensjahr vollendet hat, kann sich zur Wahl 
aufstellen lassen.

Wer wird gewählt?

Ortschaften besitzen weder den Status einer Ge-
meinde noch den einer Stadt. Es sind Orte, die zum 
Beispiel eingemeindet wurden. Damit sich die Bür-
ger dieser Ortschaften ausreichend vertreten sehen, 
wählen sie einen Ortschaftsrat. Der Ortschaftsrat 
besitzt in erster Linie die Aufgabe, die Belange der 
Ortschaft zu wahren und auf ihre gedeihliche Ent-
wicklung innerhalb der Gemeinde hinzuwirken.

Alle Deutschen im Sinne des Grundgesetzes 
und EU-Bürger, die das 16. Lebensjahr vollendet 
haben und seit mindestens drei Monaten in der 
Ortschaft wohnen und vom aktiven Wahlrecht 
nicht ausgeschlossen sind.

Wer darf wählen?

Der Ortschaftsrat besteht aus den zu wählenden 
ehrenamtlichen Mitgliedern und wird von den 
Bürgern der Ortschaft für fünf Jahre gewählt. 
Jeder in der Ortschaft wohnende Bürger, der das 
18. Lebensjahr vollendet hat, kann sich zur Wahl 
aufstellen lassen.

Wer wird gewählt?

Ortschaftsratswahl

Anlage 15 

(zu § 37 Abs. 1 Satz 1 KWO LSA) 

Stimmzettel 1)2) 
 

für die Gemeinderatswahl in der kreisfreien Stadt / Kreistagswahl im Landkreis 3) 

 

am ………………………………….. 
 

in …………………………………………….. 4) Wahlbereich ……………………….… 

 
Sie haben drei Stimmen. Sie dürfen insgesamt 3 Kreuze machen:  X X X 

Sie können alle drei Stimmen einem einzigen Bewerber geben. 

Sie können ihre drei Stimmen aber auch auf mehrere Bewerber desselben Wahlvorschlages 

oder verschiedener Wahlvorschläge verteilen. 

Nicht mehr als drei Stimmen! Der Stimmzettel ist sonst ungültig. 

 
1   A-Partei  

AP    9 Wählergruppe 5)…………. FWG 

1. Munter, Christoph 

Geburtsjahr 1997 

Rechtsanwalt 

Wohnort 6) 

○○○ 
 1.  Zimmermann, Lisa 

Geburtsjahr 1998 

Angestellte 

Wohnort 6) 

○○○ 

2. Winter, Anne-Kathrin 

Geburtsjahr 1982 

Hausfrau 

Wohnort 6) 

○○○ 
 2. Meier, Benno 

Geburtsjahr 1988 

Wirt 
Wohnort 6) 

○○○ 

usw.  
 

 usw.  
 

  
 

   
 

4 B-Partei 
BP  14 Partei XY 

XY 

1. Sommer, Dunja 

Geburtsjahr 1988 

Betriebsleiterin 

Wohnort 6) 

○○○ 

 1.  Bauer, Emma 
Geburtsjahr 2000 

Buchhalterin 

Wohnort 6) 

○○○ 

2. Winkel, David 
Geburtsjahr 1981 

Ingenieur 

Wohnort 6) 

○○○ 

 2. Meier, Hannes 
Geburtsjahr 1988 

Wirt 
Wohnort 6) 

○○○ 

usw.  
 

 usw.  
 

  
 

   
 

5 Z-Partei 
Z  21 Wählergruppe 5)…………….. 

WG 

 Schulze, Max 
Geburtsjahr 1995 

Buchhalter 

Wohnort 6) 

○○○ 

 1. Stein, Jens 
Geburtsjahr 1985 

Informatiker 

Wohnort 6) 

○○○ 

 Bauer, Hannes 

Geburtsjahr 1986 

Wirt 
Wohnort 6) 

○○○ 

 2. Meyer, Johanna 

Geburtsjahr 1996 

Kauffrau 

Wohnort 6) 

○○○ 

usw.  
 

 usw.  
 

  
 

   
 

  
 

 23 Einzelbewerber Schmidt  

  
 

  Schmidt, Erwin 

Geburtsjahr 1999 

Selbständig 

Wohnort 6) 

○○○ 

 

                                      
                     

1)  Hinweise zur barrierefreien Gestaltung des Stimmzettels 

Verwendung von  

1. blendfreiem Papier 

2. serifenlose Groteskschriften (Arial, Verdana, Helvetica) 

3. nicht mehr als zwei Schriftarten und nicht unnötig viele verschiedene Schriftgrößen 

4. ausreichender Strichstärke 

5. ausreichenden Buchstabenabständen (Laufweite). 

2)  Die Listennummer und Reihenfolge der Wahlvorschläge richtet sich nach § 29 Abs. 4 KWG LSA i. V. m. § 37 Abs. 2 KWO LSA. Die Farbe des 

Stimmzettels bei verbundenen Wahlen ist bei den Kreistagswahlen und den Gemeinderatswahlen der kreisfreien Städte grün. 

3)  Nichtzutreffendes ist zu streichen. 

4) Name des Wahlgebietes ist einzutragen. 

5) Das Kennwort ist einzutragen. 

6)  Bei Wahlen der Gemeinderäte ist zusätzlich der in der Hauptsatzung bestimmte Ortsteil aufzuführen, die Angabe des Wohnortes kann 

unterbleiben (§ 37 Abs. 1 Satz 5 KWO LSA). 

 KOMMUNAL- 
WAHLEN

Möglichkeiten zur Stimmverteilung

1 A-Partei  AP 1 A-Partei  AP 1 A-Partei  AP2 B-Partei  BP 2 B-Partei  BP 2 B-Partei  BP

3 Wählergruppe FWG 3 Wählergruppe FWG 3 Wählergruppe FWG4 Einzelbewerber Stein 4 Einzelbewerber Stein 4 Einzelbewerber Stein

Beispiel 1 Beispiel 2 Beispiel 3


